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Familiär betriebener Gardinenladen in Shutka, einer Gemeinde mit Roma-Mehrheit in  
Nordmazedonien. Die Roma-Gemeinschaften gehören in der Regel zu den ärmsten der Region.   
FOTO: JODI HILTON / UNDP
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Die Zahl der Staaten, die das Über-
einkommen zur Beseitigung jeder 
Diskriminierung der Frau (Frauen-

rechtskonvention) ratifiziert haben, blieb 
im Berichtszeitraum bei 189 Vertrags-
staaten. Das Fakultativprotokoll, das Per-
sonen einen Beschwerdeweg ermöglicht, 
wurde im Jahr 2020 von Chile ratifi-
ziert. Mit nun 114 Vertragsstaaten ist es 
einer der am weitesten verbreiteten Be-
schwerdemechanismen unter den UN-
Menschenrechtsübereinkommen.

Der Ausschuss zur Beseitigung jeder 
Form der Diskriminierung der Frau (Com-
mittee on the Elimination of Discrimi-
nation against Women – CEDAW) über-
wacht die Einhaltung der Frauenrechts- 
konvention. Aufgrund der COVID-19- 
Pandemie wurden im Jahr 2020 zwei 
der drei Tagungen des Ausschusses vir-
tuell abgehalten und fanden nicht, wie 
geplant, in Genf statt: 75. Tagung: 10.–
28.2. (Genf); 76. Tagung: 29.6.–9.7. und 
77. Tagung: 26.10.–5.11. (je virtuell). 

Statt der im Berichtszeitraum vorgese-
henen 24 Staatenprüfverfahren, behan-
delte der Ausschuss lediglich acht Be-
richte und verschob die Prüfung der 
verbliebenen 16 in die Zukunft. Bei den 
Individualbeschwerden traf der CEDAW 
20 Entscheidungen. Des Weiteren verab-
schiedete der Ausschuss eine Allgemeine 
Empfehlung zu Frauen- und Mädchen-
handel im globalen Migrationskontext 
und gab vier Stellungnahmen ab.

Individualbeschwerden

Der CEDAW stellte in acht der 20 unter 
dem Zusatzprotokoll behandelten Indi-
vidualbeschwerden Verstöße gegen das 
Übereinkommen fest. In einem Fall ent-
schied er zugunsten des Staates. Drei der 
Verfahren wurden beendet, unter ande-
rem weil der Kontakt zur Beschwerde-
führerin abgebrochen war. Weitere acht 
der 20 unter dem Fakultativprotokoll 
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begonnenen Verfahren wurden vom Aus- 
schuss für unzulässig erklärt, weil der 
nationale Rechtsweg nicht ausgeschöpft 
oder keine ausreichende Begründung vor- 
gebracht worden war. Auf die erfolgrei-
chen Fälle wird im Folgenden kurz ein- 
gegangen.

In drei Fällen ging es um junge Frauen 
aus Nordmazedonien, die sich aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft als Romnja 
diskriminiert sahen (S.N. und E.R.; 
L.A. et al.; S.B. und M.B. gegen Nord-
mazedonien). In zwei der Fälle ging es 
um minderjährige Schwangere oder jun-
ge schwangere Mütter, die unter ande-
rem aufgrund von Zwangsräumungen 
obdachlos geworden waren. Ohne Aus-
weisdokumente, da diese während der 
Zwangsräumung verloren oder durch die 
fehlenden Ausweispapiere der Eltern nie 
ausgestellt worden waren, konnten sie 
ihre Nationalität nicht nachweisen und 
somit keine für sie bezahlbare Schwan-
gerenvorsorge in Anspruch nehmen. Der 
CEDAW kam zu dem Schluss, dass der 
Staat die jungen und zum Teil minder-
jährigen Frauen aufgrund der Zwangs-
räumung durch die Behörden während 
ihrer Schwangerschaft und nach der Ge-
burt in eine Notlage gebracht habe. Ihre 
Rechte seien verletzt worden, da ihnen 
eine angemessene medizinische Versor-
gung und Unterkunft verwehrt worden 
waren. Eines der 18 Ausschussmitglie-
der war der Meinung, dass der Fall hät-
te abgewiesen werden müssen, da der 
nationale Rechtsweg noch nicht ausge-
schöpft worden sei und die Fälle außer-
dem bereits vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (ECHR) unter- 
sucht würden. Im dritten Fall, in dem es 
um die Verwehrung von gynäkologischen 
Untersuchungen aufgrund von diskri-
minierenden Stereotypen gegenüber der 
ethnischen Herkunft der Patientinnen 
als Romnja ging, wurde die Entschei-
dung vom Ausschuss einstimmig gefällt.

Im Fall O.N. und D.P. gegen Russ-
land folgte der Ausschuss der Beschwer-
de eines lesbischen Paares, das aufgrund 
seiner sexuellen Orientierung an einer 
U-Bahnstation Opfer von Gewalt und 
mit dem Tode bedroht worden war. Der 
Ausschuss befand, dass die staatlichen 
Behörden es aufgrund von Geschlechter
stereotypen und Vorurteilen versäumt 
hätten, Beweismittel zu sichern, um die 
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Täter zu identifizieren und den Fall auf-
zuklären. Der Ausschuss empfahl, dass 
die Strafverfolgungsbehörden mit ge-
schlechtersensiblen Schulungen fortge-
bildet werden sollten, auch, um den Zu-
gang zur Justiz für Frauen sicherzustellen.

Im Fall S.F.M. gegen Spanien ging es 
um Gewalt in der Geburtshilfe. Die Be-
schwerdeführerin hatte angeführt, dass 
die von ihr gegen das Krankenhaus vor-
gebrachten Beweise von den Justizbe-
hörden im Gerichtsverfahren aufgrund 
von geschlechterstereotypen Vorstellun-
gen von Sexualität, Mutterschaft und 
Geburt nicht ausreichend berücksichtigt 
worden wären. Unnötige Behandlungen 
hatten zu gynäkologischen Komplikati-
onen sowie psychischen und physischen 
negativen Folgen für die Beschwerdefüh-
rerin geführt. Anstatt die vorgelegten Be-
weise zu analysieren, sei das Gericht un-
hinterfragt der Sicht des Krankenhauses 
gefolgt. Der CEDAW sah hierin einen 
Verstoß gegen die Frauenrechtskonven-
tion, da er das Recht der Klägerin auf 
eine diskriminierungsfreie Gesundheits-
versorgung und juristische Aufarbei-
tung verletzt sah.

Im Fall Promo-LEX et al. gegen die 
Republik Moldau ging es um einen Fall 
schwerer häuslicher Gewalt mit Todes-
folge. Der Ehemann war gegenüber sei-
ner Ehefrau immer wieder gewalttätig 
geworden. Der Ausschuss befand, dass 
der Staat seine Pflicht verletzt habe, die 
Ehefrau, die mehrfach die Polizei rief, 
adäquat vor geschlechtsbasierter Gewalt 
zu schützen. Sieben der 22 den Fall un-
tersuchenden Ausschussmitglieder waren 
allerdings der Meinung, dass das Ver-
fahren hätte abgewiesen werden müssen 
und gaben diese abweichende Meinung 
zu Protokoll.

Im Fall S.H. gegen Bosnien und Her-
zegowina ging es um eine Vergewal
tigung während des Ex-Jugoslawien-
Konflikts. Der CEDAW befand, dass die 
Justizbehörden den Fall nicht ausrei-
chend verfolgt hätten und empfahl, den 
Zugang von Frauen zur Justiz und die 
Verfolgung geschlechtsbasierter und se-
xueller Gewalt, insbesondere in bewaff-
neten Konflikten, zu verbessern.

Im Fall R.G. gegen Kirgisistan ging 
es um die Haftbedingungen einer Ge-
fangenen in Isolationshaft mit aus-
schließlich männlichen Wärtern, die sie 

sexuell belästigt hatten. Der CEDAW 
betonte, dass weibliche Gefangene nach 
den Mindestgrundsätzen der Vereinten 
Nationen für die Behandlung der Ge-
fangenen (Nelson-Mandela-Regeln) das 
Recht auf die Anwesenheit von Wärte-
rinnen hätten und sah die Rechte der 
Beschwerdeführerin auf eine gewalt- und 
diskriminierungsfreie Behandlung ver-
letzt.

Allgemeine Empfehlung 

Der CEDAW verabschiedete die Allge-
meine Empfehlung Nr. 38 zu Frauen- 
und Mädchenhandel im Kontext globa-
ler Migration. Darin bekräftigte er, dass 
die Staaten in der Pflicht seien, Frauen 
und Mädchen effektiv vor Menschen-
handel zu schützen und dessen Nachfra-
ge entgegenzuwirken. Die Handlungs- 
empfehlungen reichen von Maßnahmen 
zur Ursachenbekämpfung über den Op-
ferschutz sowie die Sicherstellung ge-
schlechtersensibler Gerichtsverfahren bis 
hin zu Präventionsmaßnahmen und der 
Verbesserung der Datenlage zu Men- 
schenhandel.

Stellungnahmen

Der CEDAW veröffentlichte zwei Stel-
lungnahmen zur Lage der inhaftierten 
Menschenrechtsanwältin Loujain Al-
Hathloul aus Saudi-Arabien. Sie hatte 
dem CEDAW in der Vergangenheit als 
Vertreterin der Zivilgesellschaft zur Lage 
der Frauenrechte in ihrem Land berich-
tet und war unter anderem deshalb in-
haftiert worden. Zum zweiten Jahrestag 
ihrer Inhaftierung sowie zum internati-
onalen Tag der Menschenrechtsverteidi-
gerinnen forderte der CEDAW Saudi-
Arabien auf, Al-Hathloul aus der Haft 
zu entlassen.

Gemeinsam mit UN Women und dem 
Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities – 
CRPD) veröffentlichte der CEDAW eine 
Stellungnahme, in der sich die Unter-
zeichnenden verpflichten, ihre Bemühun-
gen zur Beendigung sexueller Belästi-
gung von Frauen und Mädchen mit Be- 
hinderung zu intensivieren.

Aus Solidarität mit der Protestbewe-
gung im Zusammenhang mit dem Tod 
von George Floyd und anderen Opfern 
von Rassismus in den USA veröffent-
lichte der CEDAW eine Stellungnahme, 
in der er die Beendigung rassistischer 
Gewalt, die Einhaltung der Menschen-
rechte sowie soziale und Geschlechter-
gerechtigkeit fordert.

Staatenberichte

Auf seiner Frühjahrstagung in Genf 
prüfte der CEDAW die Staatenberichte 
aus Afghanistan, Bulgarien, Eritrea, Ki-
ribati, Lettland, Pakistan, der Republik 
Moldau und Simbabwe. Beispielhaft 
wird im Folgenden auf den Bericht zu 
Pakistan näher eingegangen. 

Der Ausschuss forderte Pakistan auf, 
seine einschränkende Erklärung zur 
Frauenrechtskonvention zurückzuneh-
men und die vollständige Umsetzung der 
Konvention landesweit sicherzustellen. 
Die seit dem letzten Bericht zur Verbes-
serung der Lage von Frauen und Trans-
gender-Personen erlassenen Gesetze reich-
ten nicht aus. In der Verfassung fehle 
eine umfassende Definition zur Diskri-
minierung von Frauen und in der Praxis 
mangele es an Bewusstsein für die Rech-
te von Frauen. Der CEDAW empfahl 
Pakistan die Umsetzung verschiedener 
Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, ins-
besondere im Bereich Frauen, Frieden 
und Sicherheit, sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Lage bei den Themen 
Frauen- und Mädchenhandel, Mäd-
chenbildung und Frauengesundheit.

Sowohl während seiner zweiten als 
auch seiner dritten Tagung im Berichts-
zeitraum behandelte der CEDAW kei-
nen der vorgelegten Staatenberichte und 
verschob die Begutachtung. Der Aus-
schuss entschied, dass die zukünftigen 
Berichte auch Angaben zu den Auswir-
kungen der im Zuge der Pandemie er-
griffenen Maßnahmen auf Frauen- und 
Mädchenrechte enthalten sollen.


